
TOP:        Viernheim, den 24.05.2016 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen:  

Drucksache: IV-36-2016/XVIII 

Anlagen: 1 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordneten-Versammlung 10.06.2016  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Gewährung einer außerordentlichen Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zum 
Ausgleich von Aufwendungen für Flüchtlinge und Asylsuchende 

Mitteilung/Information 

Die Stadt Viernheim hat als Standort für die vom Land Hessen betriebene Notunterkunft für Flücht-
linge und Asylsuchende eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 131.250 € 
für das Jahr 2016 erhalten.  
 
Der entsprechende Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.03.2016 
ist als Anlage beigefügt und nach § 50 Abs. 3 HGO der Stadtverordnetenversammlung bekannt zu 
geben. 

 




